
396. Verordnung des Bundesmiuim:rs für 
Gesundhei(, Sport und KonsumenlenM.:huti 
über die Hygiene bei der Gewinnung, 
Bearbeitung, Lagerung und beim Transport 
von frischem F1eisch (Frischfleisch-Hygiene-

verordnung) 

Auf Grund des§ 17 Abs. 3, des§ 38 Abs. 2 und 
3 und des § 41:, A.b.s. 6 des F!eischunre;suchungs­
gesetzes, BGB!. Nr. 522/1982, zuletzt geandel1 
durch da:, Bundesgesetz BGBL Nr. 118/(994, wird 
vciv1dun. 
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1 HAUPTSTÜCK 

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

§ 1. (1) Dic~c Vciu1<luu11i.,; 1,ih f,JJ 
1. Schbchthetr1ebe, 
2. Frischflei~ch-Bearbeitungsbetnebe, insbeson­

den~ Zerlegungsbetnebe und 
J Kühlhauser (einschlie/Wch Tiefkilhlhauser), in 

denen fnsches Fleisch gelagen wird, 
sofern in diesen Betr1el>cn entweder Rinder 
(einschließlich Buffe! und Bison), Schweine, 
Schafe, Ziegen oder Einhufer geschlachtet oder 
fr\sd1t:~ Fleisch Uit:~t:r Tiere \.icarl1c\lt:~, u(11hV\\1,, 
verpackt, gelagert oder transponiert wird. 

(2) Dieser Verordn11ng unterliegen nicht Ver­
kaµfsräumlichkeiten der gewerblichen Let.Ztverkäu­
fcr, in denen fnsches Fleisch nur unmittelbar :1n 
Verbraucher - auch bei weiterer Zerlegung a.uf 

deren Verlangen abgegeben wird, sowie 
Einr;ch.tun5,c,, der C,:;mcin,chäfu-.-crj.:>F6uns und 

Gastgewerbebetriebe. 

§ 1. Im Sit1ne dieser Verordnung bedeuten. 
l. Einnchtungen der Gemeinschaftsversorgung. 

Einrichtungen wie Kuchen von Altersheimen, 
$,;:hülerheimen, Krankrnhi.iusern, Werkskü­
chen und dergleichen; 

L Kühlhäuser: Raumlichkeiten, m denen fri­
~ch,._, Fleisch nffen oder V<'tpackt - bt-i 
vorgeschriebenen T emperamren gelagert 
wird; 

J. Schlachtbetriebe, Räumlichkeir;en, in denen 
Tiere gem:iß § 1 Afa. 1 zum Zwecke der 
Cewinnung vön P)eisch geschlachtet ur1d 
höchsten~ in. Tierhöt'9eth.-alft.en 0der il'l di:e, 
Teile .::erteilte Tierkdrperhälftcri oder in 
Tierkörperviertel zerlegt werden; 

4. Zerlegungsbetriebe: R:iumlirhkeitcn. in dene-n 
Fleisch Uber Z 3 hinausgehend zerlegt wird. 

2. HAlJPTSTOCK 

Allgemeine Hygiencbesti.mmungcn lür Betriebe 

~ 3. Dle ln § l Abs. l gen'l.nri.v:.u ~u\ebe 
müssen folgenden Anforderungen entsprechen: 

1. Pur Räume, in denen Fleisch erschlachtet, 
bearbeitet (insbesondere zerlegt) oder gela­
gert wird, sowie für Bereiche und Gänge, 
durch die frisches Fleisch transportiert wird, 
gelten nachstehende Bedingungen· 
a) Di,;;; r'u.ßlH..\Jt:H lllÜ~}CU au.~ W,U~ClU/1• 

durchli.issigem, leicht zu reinigendem und 
zu desinfizierendem, nicht verrottbarem 
Materia\ bestehen. Sie müssen so 
beschaffen selfi, daß Wasser leicfa 
abbufen kann. Das Wam::r muß zu 
abgedeckten, geruchssicheren Abflüssen 
abgeleitet werden. Jedoch ist es in den in 
§4 24 und 6, §5 Zl und §6 ZI 
vur!':e~du:ncu R.:iumcu 11id1l 1:afl,1.Jcil1d1, 
daß das Wasser zu abgedeckten Abfhi.~­
sen abgeleitet wird. In Rfornen gemaß 
§ 6 Z 1 genügt eme sonstige Einrichrnng, 
die em leichtes Entfernen des Wassers 
ermöglicht. !n den Bereichen und 
Gängen, durch die frisches Flei5ch 
befördert wird, genügen Fußböden aus 
wasscrundurchlässigem, nicht verrottba­
rem lVh.teriaL 

b) Die Räume müssen gla.tte, feste, 
undurchlässige Wände haben, die bis zu 
einer Höhe vört mindestens 2 m - in 
Schbrhträumen bis zu einer Höhe von 
mindestens } m und in Kühlräumen und 
Kühlhäusern mindestens bis zur Lage, 
rungshöhc - mit einem hellen, abwasch­
festen Bebg oder Anstrich versehen sind. 
Ecken und Kamen auf Bödenhchc 
mll~scn so ausgearbeitet sein, daß eine 



einwandfreie Reinigung leicht möglich 
,~t. 

c) Die Türen mUssen eine vers.:hleiß- und 
korrosionsfeste, glatte, undurchl!is~ige 
und leicht zu reinigende Oberfläche 
haben. 

d) Isolierungen mu~sen aus nichl verrottbl­
rem, geruchlosem Matenal bestehen 

e) Die Räume müssen ausreichende Vor­
richtungen z1n ßt:- und Entlüftung ond 
zur eriincllich,-n Fntn<"hl"-l11ne; hrthPn 

f) Es muß eme ausreichende Beleuchtung 
vorhanden sein, durch wekhe die Farben 
nicht verändrn werden. 

g) Die Decken müssen leicht zu reinigen 
sein und sauber gehalten werden. 

2. In größtmoglicher Nähe der Arbeitspl:.il:ce 
müssen m auireichender Anz.ahl Einrichtun­
gen zur Reinigung und Desinfektion der 
II.i.ude uud l.Ut Rei11iguu1, de, A,l,ei~gc,:.~c 
mit heißem Wasser zur Verfügung stehen. 
Die Hähnr dürfen nicht von Hand aus zu 
bct:itigen sem. Die Einrichtungen zum 
V/ aschen der H:tnde mUssen fließendes 
warmes und kaltes oder auf cme angemes" 
>ene T cmpern.tur vorgemischtes W ;i.s~e· 
haben und mtt Reinigungs- und Desinfek­
tionsmitteln sowie mit hygienisch einwand­
f,eicu l,,lilu::lu l.uu, Il:iudelluo.;k,,cu .tU5-

gestattet sein. 

3. In größtmöglicher N:the der Arbeitsplät:r,e 
muß eine Einrichtung zur Desmfekuon der 
Arböits13odirn v,:uh:inden sein, Du'! W :.sser 
temperntur hiefür moß mlndestens 82 ·c 
betragen. 

4. Es müssen geelgnete und ausreichende 
Vorrichrnnef'n 1um Srhun. geef'n llnef'1i<'­
fer (Insekten, Nagetiere und dergleichen) 
vorhanden sein. 

5. Die Einrichtungsgegenstände und Arbeits­
ger.lte (wie Schneidetische, Tische mi: 
au~wechselbaren Schneideunterlagen, 
Behältnisse, Transportbänder und Sägen) 
mi.lssen aus korrosionsfestem, die Qualität 
des Fleisches nicht beeinträchtigendem und 
kidi, t.u ,eiuit,cu<lew urnl t.u Je.sinfit.i(·· 
rendem M:uerial bestehen. Flächen, mit 
denen Fleisch m Kontakt kommt oder 
kommen könnte - einschließlich Schweiß. 
stellen und Fugen - sind datt zu halten, 
Die Verwendung von Holz ist untersagt -
;iußer (n R:i11men, in denen sich ausschließ• 
lieh hygienisch einwmdfrei verp:.i.ckm 
frisches Flei;ch befindet. 

6. Es müssen den hygienischen Erfordernissen 
entsprechende, körrösionsfe5te Arbeitsgeräte 
und Vorrichtungen für 
a) die Beförderung des Fleisches und 
b) dM Abötellen ds,r hfr dns Fleisch 

verwendecen Behältnisse 

vorhanden sein, die verhindern, daß das 
Fl<'i~rh ri<lN <lie Hehältni.~1,-. unrrtitidbar nm 
dr.m Boden oder den Wänden in Brnihrung 
kommen. 

7. Es mü~~en Vorridmmgen für die hygieni-• 
,ehe Beförderune und für den Schutz des 
Fleisches beim Verladen und Entbden 
( r.inschließlich entsprechend gestaltete und 
ausgestattete Annahme- und Bercimellungs­
bereiche) vorhanden sein. 

8. Fs müs~en für die Aufnahme des nicht zum 
Genuß fur Menschen bestimmten Fleisches 
besonders gekennzeichnete, waVierdichte 
und verschleißfe.m Beh:iltnis.1e vorhandrn 
~cu1. Dc1.11ui,;n Plt:bd1 i~t d1e~u11ü!':lid1, 
spätestem aber am Ende jedes Arbeitstages, 
aus den Arbeitsräumen zu entfernen und bis 
zur Abholong gesondert unter Verschluß zu 
lagern. Wenn dieses Fleisch über Rohrlei­
tungen abgeführt wird, so müssen diese 
Leitungen so gebaut und installiert sein, daß 
eine Gefahr der Verunreinigung von 
frischem Fleisch ausgeschlossen m. 

9. Wenn 1m Betrieb Fleisch umhüllt oder 
verpackt Wlrd, so müssen Einm:hmngen for 
die hygienische Lagerung des Urnhüllungs• 
und Verpa(;kungsmaterials vorhanden st"in. 

10. Es mlissen Kühlanlagen vorhanden sein, 
durch die gewährbstet ist, daß die vorge­
schriebene Temperatur des Fleisches einge­
halten Wlrd. Diese Kühlanlagen müssen mit 
einem _jede Vcrun,cini5uni;: de~ FlciachcJ 
ausschließenden Kondem wasse rabl auf system 
au~·gestanet sein. 

1 L E$ muß r.lne Anlage zur Wam:-rversorgung 
vorh<l.nden jein, die <\USjchließlich Trink 
wasser in ausreichender Menge und unt~r 
Druck liefert. Der Nachweis der Trink­
was$ereigenschaft 1st wenigstens emmal 
jährlich zu erbringen. Zur Erzeugung von 
Dampf, Zur Brandbekämpfung und zur 
Kühlung der Kühlmaschinen 1st Jedoch 
ausnahmsweise auch Wasser wl.tssig, das 
kein Trinkwasser ist, wenn die dafur 
5eles-ten Leituni;en eine ,mdeJ:"Weit\1,c Ver 
wendvng des Wassers nicht zubssen und 
eine Verunreinigung des frischen Fleisches 
lusgeschlossen lSt. Die Leitungen for 
Wasser, das kmn Trinkwasser ist, müssen 
sich von den Trinkwasserleitungen deudich 
unters1:heiden. 

12. Es muß eine Anlage vorhanden sein, die in 

auHeichendrr Menge heiße~ Trinkwasser 
lielert. Die Wassertemperatur ha.t für H:md­
wJ.schbecken ungefähr 45 'C, fur die Reini~ 
gung von Räumen, Einrichtungsgegenstän­
den und Arbeitsgeräten ungefähr 65 'C ur,d 
für dis, De~infduion mindeoten1 ij2 ·c iu 

betragen. 



13. Es müssen hygienisch unbedenkliche Vor·· 
ridnungen :wr Beseiügung von flussigeu unU. 
festen Abfällen vorhanden sein. 

14. Es muß ein geeigneter, ausreichend aus­
gestaneter, verschließbarer Raum vorhanden 
sein, der dem tier:trztlichen Dienst zur 
Verfügung sieht; bei den m § 6 gcnannu:n 
Kühlhäusern genügt hiefar ein geeigneter 
Arbeitsplatz mit entsprechenden Einrichtur­
gen. 

15. Es müssen Einrichtungen vorhanden sein, 
die jederzeit eine wirksame Durchführung 
der vorge5chriebenen tierär.ulichen Umer­
rnchungen g-e~uttt'n. 

16. Es mut1 eine :,n1sreid1ende Anzahl von 
Umkleideräumen mit glatten und bis zu 
einer Höhe von mindestens 2 m wasserun­
durchläs~igen und abwaschbaren W:inden 
und Fußböden, Wasch- und Duschgeleger.­
heiten sowie Toilette:rnlagen mit Wasser­
spülung vorhanden sein. Diese nnlssen so 
ausgesto.ttet sein, daß die sauberen "Teile des 
Gebaudes vor Verunreinigung geschuut 
sind_ Die T oileu.eanlagen durfen keinen 
direkten Zugang zu den Arbeitsräumen 
haben. Duschgelegenheiten sind nicht erfor­
dtrlich in KiihlhJJ.11sem, in dent>n 1.-diglich 
hvgienisch emwandfrei verpacktes frisches 
Fleisch angenommen und gelage-rt wird. Die 
V// aschgelegenheiten müssen fließendes war­
mes und kaltes oder auf eine angemessene 
Temperatur vorgemischtes Wasser haben. 
und mit Reinigungs• und Desinfeki:ionsmit• 
teln sowie hygienisch einwandfreien Mitteh 
1.um Ha.ndetnx:.knen ausge~tattet sein. Die 
Hahnr- rlrr Wa'lrhzelet;f'nhr-irr-n rliiFfrn 111rht 
von Hand aus oder mit dem Arm zu 
betätigen sein. Solche Waschgelegenheiten 
müssen sich auch in ausn~lchender A.nuhl in 
der N:ihe der Toiletteanlagen befinden. 

17. Es müsse11 Standplätze und ausreichende 
Einrichtungen zum Reinigen und Desinfi­
zieren der Yransportmmel für Fle15ch -
außer bei Kühlh:iu,ern, die nur :n1r 
Aufnahme und Lagerung von zum Versand 
br5timmtem, hygienisch einwandfrei ver­
packtem frischem Fleisch dienen - \'Or~ 

h,mden sein. In Schlachtbetrieben sind 
S"~rmrl,.,'"I',. C:t~nrlr1llr1-" ,,,,,i p;,,,.;,:htttnB"" 
für die Transponmittel für Schfachttiere 
vorzusehen. Diese Standpl:itze uod Ein• 
richtungen sind jedoch 01cht erforderlich, 
wenn die Reinigung i.md die Desinfektio:1 
der Transportmittel in öffenrlich zug:tngl1-
chen Anlagen. erfolgt. 

18 Es muß ein Raum oder eine Vorrichrung für 
die Lagerung von Reimgungs• und Desinfek" 
tt0nsm1ttein sowie ähnhchen Stotten vor­
handen sem. 

3. HAUPTSTI)CK 

Besondere Hygienebe~timmungen für Schlachtbe­
triebe 

§ 4, Schlachtbetriebe müssen zusarzlich zu den 
Anforder-unsen ,;erruif/. § J fo!1,er,Je,,_ weite~en 
Anforderungen emsprerhen · 

1 Es müssen ausreichend große und hygienisch 
einwandfreie Stallungen oder - falls die 
l<l.imatisc'nen "netllngungen es erlauben -
Pferche zur Unterbringung der Schlachttiere 
vorhanden sein. Wände und Böden mUssen 
widmtandsfähig, undurchlässig und leicht 
zu reinigen und zu desinfizieren sein. Es 
müa,cn Au!J.gcu z:um T1.takca uud ufu1J<.1· 

lichenfalls zum Füttern vorhanden sein, Die 
Stallungen und Pferche müssen gegebenen•· 
falls mit geeigneten Abflußrinnen versehen 
sem. 

2, Es müssen so große Schlad1träurne vorhat,• 
den sein, daß ein ordnungsgemäßer Ablauf 
der Schlachtung gewährleimt ist. Werden in 
einem Schl.ac'ntbeuieb sowofl\ Schweine als 
J.ud1 Tii::1e amku;1 G,u,ungen g,;:)dilad1u~1, 
so muß eine besondere Abteilurig für das 
Schlachten von Schweinen vorgeöehen sein, 
Eme solche besondere Abteilung ist jedoch 
nicht 7.wingend vor~eschrieben, wenn die 
Schlachtung von Schweinen und die 
Schlachtung anderer Tiere zu verschiedr­
nen Zeiten stattfindet. In diesem Fall muß 
jedoch das Brühen, Enthaaren, Kratzen und 
3i:11gt:11 in besuuJerr:n Al:acilunge11 vurgc· 
nommen werden, die von der Schlachtkette 
deutlich abgetrennt sind; und zwar entweder 
Curch einen mindestens S m 'o~eltm freien 
Raum oder durch eine Trennw.1nd von 
mindesten5 3 m Hohe. 

l Es müssen ausreichend große, getrennte 
Räume ausschließlich für die folgenden. 
Arbeitsabläufe Abis D vorhanden sein: 
A. h.ir das Entleeren, Kemigen und 

Herrichten von M:igen und Därmen. 
Diese getreilnten Räume sind jedoc.1 
nicht erforderlich, wenn die Bearbeitung 
,1,-r 1\:1~8"" miffPlo ,.;,.,,.F m1;"<'h\l.r1isrh,-n 

Anlage in einem geschlossenen System 
erfolgt, das eine geeignett' Lüftungsvor­
richmng auhvel~t und folgende ~edir.­
gungen erfüllt: 
a) Ute Anlage muß so emgerichtet und 

aufgebaut sein, daß die Trenn1,1ng 
der Därme vom Magen und das 
Entleeren und Reinigen der Mägen 
,r, hygicnisrh ,.;1"1"11\l.rtdfreil'r Wa:is~ 
erfolgt. Drese Anlage muß sich an 
einer Stelle befinden, die durch eine 
vom Boden ausgehende, mindestens 
3 m hohe Trennwand deutlich vom 
fnschen l'!e1sch abgetren!'lt 1sL Die 
Trennwand muß den Raum, in dern 



die Bearbeitung erfolge umschl1e• 
ßen. 

b) Di, Aol,g, nrnß " dcc Wrnc 
kortzipiert sein und funktionieren, 
daß ;ede V t:runreimgung des fn. 
,rhrn Flriirhr( vr,·hir,,1nr wirr1 

c) Es 1st eme Entlüft\Jngsvorrichwng 
:i.nzubringen, die m funktwniert, 
daß Geruche beseitig[ werden und 
kerne Gefahr erner Verunreinigung 
durch Aerosole besteht. 

d) Dle Anlage muß mit einer Vorrich• 
tung ausge.>tattet Sein, die es 
ermog!ichr, ln einem geschlo~senen 
c;yoro>h'\ ,1;,, Ahu•~«"r .,,..,,1 ,1,.,.,, Tnh~I, 

der Mägen in das Oriinagesystem 
abzuleiten. 

e) Der I'Veislauf der i\.Hge11 zum und 
vom Geriü m,1ß vom übrigen 
fnsd1en fle1sd1 deurllch getrennt 
und zugleich räumlich entfenit 5ein. 
D1e Mägen müssen unmittelbar 
nach dem Entleeren und Reinigen 
~,,f hygi„ni«•h nnh„,1,-,.,klwh„ 13:,'""" 
entfernt werden. 

f) Die Mäg·en dürfen nich, von jenem 
Personal bearbeitet werden, welches 
das übrige Fleisch bearbeitet. O;.s 
Personal, das d1e Mägen bearbe1ret, 
darf keinen Zugang zum übrigen 
frischen Fleisch haben. 

6. für die Welterverarbei.ung von Mägen 
und Dt>rm,ln, :;oweit di{'j{" Jrn Schl~cht 
benieb erfolgt. Die W eiu:rverarbeirnng 
kann jedoch statt dessen in einem unter 
lit. A genanmen Raum st:mfinden, 
sofern eine gcgense1ugc Vtr~chmut• 
zung ausgeschlossen in. 

C. Für die Bearbeitung und Reinigung der 
anderen als der unter lit. A und B 
genannten Nebenprodukte der Schlach­
wug, ei,m,hlicßli,J, ciuc:, .1Li,cu.::umeu 
Raumes für die von d<':n übrigen 
Nebenprodukten der Schlachtung hin•· 
reichend abgesonderten Köpfe, soweit 
diese Arbeiten im Schla,:htbetrieb trfol­
gen und die Bearbeitung nicht :in der 
Schlachtkette durchgeführt wird. 

D. Ft.ir die Lagerung von Hauten, Hörnern, 
Klauen und Schweineborsten, sofern 
d!est Teile nicht im Laufe jedes 
Schlachttages in ge.~d1lo.)Sei1e, undurch­
lb:ss1ge Behältni~se verbracht werden und 
don bis zu ihrer Entfernung aufbewahrt 
werden. 

4. fa muß ein :i.bgetrcnnter Raum zum Verpak­
ken der Nebenprodukte der Schlachtung 
vorhanden sein, wenn diese Verpackung 1m 

Schlachtbetrieb erfolgt. 
5. E, müssen vcr;chließb:i.re Raume oder 

falb die kJimatischcn Beding\Jngen es 

edauben - gee1gnet gelegene Pferche m11 
gesonderten Abflußrinnen fur die Unter­
bringung krJ.nker und krankheitsverdäch­
tiger Trere vorhanden sein. b müssen 
vem:hließbue RJ.ume fo1· das Schbcbten 
,.1;,,,,,,. jj,,,.,, sr,w;,. fiir rlir T "ß"t11"13 t1,_,,, 
vodäwfig beschlagnahmten und für untaug­
lich erkl:irtem Fleisch vorhanden sein. Die 
fur das Schlachten solcher Tiere vorbehalte­
nen Raume sind nrchr. vorgeschrieben, wenn 
die '.:>chlachrnng 1m Anschluß :m die 
Schlachtung unbedenklicher Tiere stattfin­
det und alle Vorkehrungen getroffen 
werden, um eine Verunreinigung von fur 
t~ng-11,•h ,>rkl'1'r,,>m i::1,.;o,'h """ ""rm,.;,1,.,.., In 

diesen fallen müssen die Räume vor 
erneurcr Benutwng zur Schlachtung vun 
Tieren nach behördlicher Artweisung besun• 
ders gereinigt und desinfizien werden, 

6. Es müssen ausretchend große Kühl- und 
Tiefkühlräume mit korrosionsfesten Einrich­
tungen vorhanden sein, die verhindern, daß 
d.'ls frische Fleisch beim Transport öder bei 
der L,genmg mit der11 Boden oder den 
Wanden in Berührung komme Für deren 
Ausstattung gilt § 6. 

7 E, mihsen Vorkehrungen wr Überv.-achung 
der Ein- und Au1gänge des Schlaxbtbetriebs 
gerr0He11 sein. 

B. Es muß eine khrc Trennung zwis,;hcn dem 
unreinen und dem remen Bereich der 
Schhchranlagcn gegeben sein, durch die 
der reine Baeich .-or jc;llehcr Vcn.mrcjr,\­
gung geschützt ist. 

9. Es müssen Aufhängevorrichtungen vorhan• 
den sein, die es ermöglichen, sämdiche 
Arbeit:igJ.nge nach dem Betiiuben soweit 
wre möglich am hängenden Tier auszufüh­
ren. Schweine dürfen auch 1m liegen 
entblutet werden_ Auf kemen Fall do.rf der 
Tierkörper während dieser Arbeitsgänge den 
fußLvJu, Ütdlluen. 

10. 

11. 

12. 

Es muß eine Hängebahn for die weitere 
Beforderung der geschlachteten Tiere vor~ 
handen sem. 
Es mul:i ein besonden eingerichteter Platz 
für die Dunglagerung vorhandtn sein, sofern 
auf dem Geländt• des Schlachtbetriebes 
Dung gelagen wird. 
Es muß ern entsprechend 
"l ·richinenu n ter\ uch u n g.,raum 
,ein, wenn im Betrieb eine 
:wf Trichinen e-rfolgt 

4. H:AUJ!TSTÜCK 

au.sgestatteter 
vorhanden 

Untersuchung 

Besortdere Hygienehestimmungen für Zerlegungs· 
betriebe 

§ 5, Zerlegungsbetnebe müssen zusätzlich zu 
den Anforderungen gemö.ß § 3 folgenden weiteren 
Anfordcr\Jngrn entsprechen. 



1. Es müssen amreichcnd große Kuhlrfome für 
die Aufbewahrung von Pleisch und - wenn 
im Betrieb verpacktes Fleisch gelagert wird -
7.Ummdest ein Kühlraum für die Lagerung 
von verpacktem FleiKh vorhanden \em. 

Unverpac:kt.c.~ Fl.-.i~ch <lar-f in l'incm <lcr~r­
tigen Kühlraum nur gelagert werden, wenn 
sich darin kein verpacktes Fleisch befindet 
und wenn der Raum vorher gereinigt und 
desrnfiz1en wurde. Für deren Auma.ttung gilt 
§ 6. 

2. Es muß ein Raum for das Zerlegen und 
F.ntbemen und für das Umhüllen des Fleisches 
vorhanden sein, der mit einem Registritr­
tho>rm,~m..rrr nr\,-r cinl"-m Ri"e1·\tri„rfl'rnrh„r­
mometer ausgestattet 1st. 

3. Es muß ein Raum fur da.:i Verpacken 
vorhanden sein, wenn da5 Verpacken im 
Zedegungsbetrieb vorgenommen wird. Diese 
Anforderung entfallt, wenn die Bedingungen 
gemäß§ 10 Abs. 7 erfUllt sind. 

4. Es muß ein geeigneter Raum für die 
Lagerung des Verpackungs- und ümhüllungs~ 
matf'rw.J~ vorhandt'n \l'in. mr<"rn di,.,,. ArhFi, 
ten lm ZerlegungsbeLI1.eb vorgenommen 
werden. 

5, HAUPTSTüCK 

Besondere Hyg;ienebestinunungen für Kühlhäuser 

§ 6. Kuhlhäuscr (einschließlich Tiefkühlhäuser), 
in denen frisches Fleisch gemäß dem 4. Abschnitt 
d<:J 7. Uaupt:Jtück.cJ gdagcn wlJJ, mth.1<..n ~.u~,\ll.· 

lieh zu den Anforderungen gemäß § 3 folgenden 
weiteren Anforderungen entsprechen: 

1. Es müssen ausreichend große, leicht tu 
reinigende Kühl- und Tiefkühlräume vorhan­
den sein, in denen frisches Fleisch bei den 
vorgeschriebenen Temperaturen gelagert wer• 
den ka.nn. 

2. Es muß ein Reginrierthermometer oder rin 
!ht:,i~t1i<..lk,u,hi:c1mvme~e1 iu jcJeul l,,;1.1,::• 
hung~welse für Jeden Lagerraum vorhanden 
sein. 

h. HAUPTSTI}C:K 

Hygienebestimmungen für ßfttiebspenonal, 
Räume, Einrichtungsgegenstände und Arbeitsgeräte 

in den Betrieben 

§ 7. (1) HetnebsperSOnal, Käume, Einrichrungs­
gegensrande und Arbensgeräte mihsen dem 
Arbeitsablauf entsprechend sauber sein und den 
folgenden Anforderungen entsprechen: 

l. Da,; ßeniebspe•·~cn:d, d:i.s u11verp,1d•;,tes od"r 
bloß umhülltes frisches Fleisch bearbeitet oder 
das in Räumen und Bereichen arbeitet, m 
denen frisches Fleisch erschla.d1tct, bearbeitet 
(zum Beispiel zerlegt), verpackt, umverp:i.ckt, 
gelagert oder transportiert wird, muß helle, 
saubere und leicht i.u reinigende Kopfbedek-

kungen, die das lfaar vollst!!.ndig bedecken, 
und :Schuhe sowie helle Arbeitskleidung un1 
erforderlichenfalls einen Nackenschutz ,)der 
eine sonstige Schutzkleidung tragen. Per>ö· 
nen, die Tiere schlachten oder mit frischem 
Fl<"iir-h m Rt'riihnme kr,mm„n, h~ht>n ,,., 
Beginn jedes Arbeima.ges saubere Arbeiu­
kleidung zu tragen und diese im Laufe des 
Tages erforderlichenfalls zu wechseln und 
sich mehrmals im Laufe eines Arbeit.sr,age.1 
~owie vor Jeder Wiederaufnahme der Arbe1r 
dib Hände zu reinigen und zu desinfizierer. 
Personen, die mit kranken Tieren oder 
infiziertem oder verunreinigtem Fleisch m 
fll"riihrt,nß ß"kAtttMf>n <;n,l, h~h„n ,,nvPr7i",3, 

lieh Hände und Arme mit möglichst heißem 
Wasser gründlich zu waschen und dann tu 
desinfizieren_ In den Arbeits~ und Lager­
räumen sowie m den Bereichen für das 
Einladen, die Annahme, das 11erettstellen 
und das Ausladen der Waren sowie in 

sonotigen Bereichen und Gängen, durch die 
frisches Fleisch tramportiert wird, darf nicht 
e„r.,,,,.h, WPrilt>n 

L Tiere ,ind von den Betrieben femzuha.lten. 
Das gilt lunsichdich der Schlachcbetriebe 
nicht fur "Tiere, die geschlachtet werden 
sollen oder auf dem Gelände des Schlarhtbe• 
tnebes zur Arbeit verwendet werden. Nage­
tiere, ln$ekten und anderes Ungeziefer sind 
systematisch zu bekämpfen. 

3. Einrichtungsgegenstände und Arbeitsgeräte, 
die bei der Fleischbearbe1tu11g verWendet 
werdrn, sind In einwandfreiem Zustand zu 
halten. Sie sind mehrmals im Laufe und am 
Ende jedes Arbeit.Stages sowie bei Verunreim• 
guni; und vor ihn„r Wic.do:1Yu wcud.iur; 
sorgfältig zu reinigen und zu desinfizieren. 

(2) R!!.ume, Einrichtungsgegenstände und 
Arbeitsgeräte dürfen nur fur die Erschlachtung 
und Bearbeitung (insbemndere Zerlegung) von 
fmchem Fleisch der unter § 1 Abs. 1 genannten 
Ti.:,,;, und von Zucht--wildfleioch verwendet wcn:lcn. 
Dit'Se A.nfordt"rung gilt nicht für 

1 jene Transportgeräte, die io den unter § 6 
genannten Räumen benutzt werden, wenn 
das Fleisch verpackt ist; 

2. das Bearbeiten von Geflügelfleisch, anderem 
Wildfleisch als Zuchtwildfle1sch oder K.i.oin­
chenf!eisch, solange diese Arbeiten nicht 
parallel zur Etschlachtung oder Bearbeitung 
'IOn frischem Fleisch von Tieren sei:näß § \ 
Abs. 1 oder Zuchcwildf1eisch durchgeführt 
werden und solange der Arbeitsrau~ vor 
erneuter Benutzung fur frisches Fleisch vor. 
Tieren gemäß § 1 Abs. 1 oder Zuchtwild• 
fleisch vollständig gereinigt und desinfizien 
wird. 



(J) ,\rbeitsgeritre turn Erschfachttn, ßettrbc-icen 
und zur weiteren ßeh:rndlung \'OO Pieisch durfert 
nur zu d1esem Zweck benut7.t werden. 

(4) Firnen und die Fleisch enchalcenden 
Behitltnisse dürfen nid1t unrmnclbar mit dem 
fu!)boden in Beruhrung kommen. 

(5) Für alle Verwendungszwecke ist Trinkwasier 
;,:u ben1..1tzen. Dies gilt nicht für die Falle des § 3 
Z 11 dritr,er und viener Satz.. 

(6) Es ist untersagt, Sagemehl oder ahnliche 
Stoffe auf den Fußboden jener Raume, die fur die 
Bearbeit1mg \md die Lagerung des frischen 
Fll'i~ch,-,; vnreP~f'hrn iinti, :,-u <f~"""" 

(7) Reimgungs• und De~infeklionsmirrd sowie 
ahnliche Stoffe smd so zu vetwenden, daß sie s1ch 
nicht nachteilig auf die Arbeitsgeräte oder Einri(h­
tunr;sr;eg-cnsttindc oder dns fris<:hc Fl.:ci5oh au~ 
wirken · können. Nach der Reinigung oder 
Desmfekrion müssen diese Arbeitsgeräte oder 
Einrichtung:igegemdi.nde gründlich mit T'nnkwis-
1er gespult werden. 

(8) Personen, die das Fleisch mit Krankheits­
keimen verunre1111gen können, dürfen be,m 
Erschlachien, Bearbeiren, Umhüllen und VerpJk­
ken des Fleisches nicht mitwirken, 

7. HAüfrrSTüCK 

Hygienebestimmungen für das Schlachten, Be:i.r­
beitcn (insbesondere das Zerlegen) sowie das 

Lagern und Transponieren von frischem Aeisch 

t. Ahichnitt 

Schlachten, Embluten, Enthäuten und Ausweiden 

§ 8. (1) Schlachttiere, die in die Schlachträur:1e 
verbracht werden, rnt..1~5cn so rasch wte mögli~h 
godd:.o::htcc weiden. Beim Crnl,lutcu, Cm!iä.u,,_u 

oder Emborsten, Ausweiden und bei den weiteren 
Arbeitsgängen i~t jede Verunreinigung des Flei• 
;che-s zu vermeiden. 

(ZJ Die Tiere mussen vollsundig entblutet 
werden. Zum Genuß fur Mens,;hen bestimmte~ 
Blut ist in sauberen Behllmissen aufzufangen. Das 
Blut darf nicht mit den Händen, sondern nur mit 
hyg-ieni~ch tinw;inclfreien Arhr>it~ß.-rärr-n ßNLihrt 
werden. 

(3) Die Haut ist unbeschadet der Ausnahmere• 
ge!ung gemäß § 24 Abs. 1 Z 1 des Fleischurnersu­
chung~ga;,$'-'I-""'~ ~ofort vollstilndig: a6;rn.:idwn. 

Schweine, die nicht enthäutet werden, sind sofon 
zu emborSten; dabei können Hilfsmittel verwendet 
werden, sofern dit' Tierkörper anschließend mit 
Trinkwasser gründlich abge~piilt werden. Das 
Enthäuten von Köpfen Jener Kälber, die zum 
men>ch!ichen Genuß bestimmt sind, kann umer-

bleiben, wenn diese Köpfe so behttndelt werden, daß 
jegliche Verunreinigung des fn,chen !-leisches 
vermieden wird. 

(4) Das Ausweiden mu/\ unverzüglich durch­
gefohrt werden und innerhalb von 45 Minuten nach 
dem Hecäuben oder - bei ~chlachtungen nach 
religiösem Ritus 30 Minuten nach dem Embluten 
beendet sein. Lunge, Herz, Leber, Nieren, Milz und 
Mittelfell können m.ch der Herausnahme entweder 
:i.bß<Hrenm we-rden ,:,der in n::.tl.lriil,hem ZllSMl'\rt"li!rt 

hang mit dem Tierkörper verbunden bleiben. 
'\\(!erden ~ic Abgetrennt, so smd sie mit einer 
N1;mmer oder auf andere Weise m zu kennzeich­
nen, dag die Zugehörigkeir zu dem betreffenden 
Tierkörper erkennbar 1st. Das gleiche gilt tür Kopf, 
7'.unge, Verdauung-strakt sowie andere, zur Flei~ch­
untersuchung oder gegebenenfalls zur Durchfüh­
rung von Untersuchungen gemaß § 26 des Fleisch­
\tntenu.;:h,..ng.-g,:,·,;,~ze~ benötigui Tuilo do~ TjM;,t, 

Die genJ.nnten Teile sind bis zum Ende de; 
Flem:huntersuchung in unmittelbarer Nahe de, 
Tierkörpers zu behssen. Der Penis kann jedo,·h 
sofern er keine patholog1~chcn Merkmale ode 
Verletzungen autwe1st - unverzüglich endernt 
werden, Die Nieren sind bei lieren aller Gattungen 

ausgenommen KJlbcr - aus ihrer Fmkapse! z1.1 
losen. 

(5) Es ist untenngt, Messer zur Aufbewahrung 
in das Fleisch einzustechen, das Fleisch mi: 
T'Uchern oder anderen Materialien z.u reinigen 
oder aufa:ublasen. Wenn ein religiöser Ritus das 
:l.ufblo..~en ein<:1 Org:r:.n,1 vor,a,hreibt, ho..nr, di<:~ vorn 
Fleischumersuchungstierarzt gc~iattel werden; in 
diesem Fall mu/; das aufgeblasene O1gan jedoch ali 
untauglich beuneilt werden. 

(1'.,) E~ iJl d.ctfü,- .i:u ~errgcn, J;1{l uidw.mlo,c;-,h~, 
Tierkörper und Nebenprodukte der Schlachtung 
mir bereits untenuchtcn Tierkörpern oder Neben· 
produkten der Schlachrnng nicht in Berührung 
kommen können. Die Entfernung von Tierk0rper­
teilen, das Zerlegen oder eine weitere Behandlung 
des Tierkörpers sind bis zum AbschluG der 
Fleiscbumersuchung verboten. 

(7) fa in zu vermf'iden, daß beanvandetes oder für 
untaughch erklanes Fleisch, M.igen, Därme und 
ungenießbare Nebenprodukte mir fur tauglich 
erkhnem Fleisch in Berührung kommen. Derartige, 
Matenal 1st ehestmöglich in dafur bestimmte Räume 
u1.lt:1 ßd11lu1i,~c LU ved,ringn1, die so gelegen und 
auEgestaltet sein mlissen, daß dne Verunreinigung 
von fmchem Fleisch vermiedet, wird, 

Zerlegen 

§ 9. (1) Das Zerlegen des Fleisches in kleinere 
a.ls in die- unter § 2 Z 3 genannten Teile und die 
Entbeinung ~ind nur in RJ.umlichkeiten erlaubt, die 
den Bestimmungen des § 5 entsprechen. 



(2) Cnbcschadet des 5 7 Abs. 2 Z 2 darf sich 
Fleisch, da~ nichL gemäß § 35 Abs. 1 Z 1 des 
Fleisdmntcrsuchungsgesetzes gekenn1,ea::hnet ist, 
nur dann in den Zcrlcgungsbetricben befinden, 
wenn es dort abgesondert gelagert wird, dieses 
ande-r~ t;eke-nn2cichncte Flei~ch muß an elntm 
anderen Ort oder zu einem :inderen 7.eitpunkt 
1.crlegt werden al~ das gemäg § 35 Abs, 1 Z 1 des 
Fle1schuntersuchungsgeserzes gekennzeichnete 
Fleisch. 

(3) Frisches Fleisch darf nur entsprechend den 
Arbeitserfordernissen m die unter § 5 Z 2 
genanmen Raurnc verbrnc-hl werden, Das Flrisch 
i>t nach dem Zer!e~en - e:e-eebenrnfa.lh naLh 
Verpackung - umgehend in einen dem § 5 Z 1 
entsprechenden Kühlraum zu verbringen. 

(4) Fleisch, das m emen Zerlegungsraum 
gebr:i.,;h~ wird, muß i.iberp-ri.ifr ,,u,d 0,ford0rlich,m­
folls von Verunreinigungen und ~OnStigen Abfällen 
befreit worden sem. Die dafur vorgesehe1e 
Arbeitsstelle muß mit den entsprechenden Vorrich• 
wngen und emer angemessenen Beleuchtung 
ausgestattet sem. 

(5) Während des Zerlegens, Entbemens, Umhli!­
lens und Vt:rpackens rnufi dit"' Innentemperatur de5 
Flei5che.5 konstant auf höchm:ns + 7 'C 11:ebalten 
werden. Während des Zerlegens darf die Tern 
pentur im Zerlegungsrnum nicht höha als + 12 ·c 
>ein, WJ.hrend dts Zerlegens, Enrbeinens, Zer­
schneidens m Scheiben oder Würfel, Umhüllens 
w,J V,;q;4,,,l,,;11~ ,uuß Ji,; Tt:rn)-'eJ4lU! vvu Ldiern, 
Nieren und Köpfen konstant auf höchstens + 3 ·c 
gehalten werden. Srnd bei der Erzeugung 
bestimmter Produkte aus fleischtechnolog1Khrn 
Gründen höhere Fleischtemperaturen erforderlich, 
so köMen Ausnahmen im Sinne des § 11 Abs. 2 
gewahrt werden. 

(6) Abweichend von Abs. 3 und 5 darf das 
Fl-:-i;,:h "-'Arm ·n•rl<!'gt ""'""l'd,;.,n, In di'!>s,;.,m F:-,JI m11ß 
das Fleisch vom Schlachtraum unmittelbar in den 
Zerlegungsraum gebracht werden. Schlachtraum 
und Zerlegungsraurn müssen dann in ein und 
demselben Gebaudekomp!ex so nahe beisammen 
liegen, daß das zu zerlegende Heisch ohne 
Unterbrechung des Tr~nsporrs vom Sch!achtraum 
direkt in den Zerlegungsraum gebracht werden 
kann, um dort sofort zerlegt zu werden. Das 
Flel,ch in niv.:h d,;.,m 2,;.,d,;.,g,:m - gegebencofa.J, 

nach Verpackung - umgehend in den entspre­
chenden Kühlrnum ;;-,u verbringen. 

(7) Die Zerlegung des Fleisches ist so durch-
1.ufuh,en, d,,ß jede V,;,,u"'r:i11i1;,11•!, Jcl [km.-h~~ 
l'errnieden wird. Knochensplitter und Blmgerinsel 
;;ind zu entfernen. Fleisch, das bei der Zerlegung 
anfällt und nicht zum Genuß für Men1chcn 
bestimmt ist, muß sofort in die nach ~ 3 Z 8 
vorgesehenen Beh~lt1,isse oder Räume verbrac.1i 
werden. 

J. Abschnitt 

Umhüllen und Verpacken von fmchem Fleisch 

§ 10, (!) Be1m Verpacken des Fleisches sind § 5 
Z 4 und die Bemrnmungen des § 36 Abs. 4 bls 8 
,Je~ rlc:i1d1w,ae,~ud1w,i,pgo::~el.cc~ o::i11,cw)1„dto::11, Vn• 

p.u:ktes Fleisch darf nicht im selben Raum wie 
unverpacktes oder bJog umhülltes frisches Fleisch 
geb.gen werden, 

(2) Da~ Verpackungsmarerial (zum Beispiel 
Kanons) muß hygienisch unbedenklich sein und 
in,1besondere folgenden Bedingungen entsprechen. 

1. es darf die organo!eptischen Eigenschaften 
des Fleische, nicht verändern. 

2. es darf kerne für den Men$chen si;:hidlichen 
Stoffe auf das Fleisch übenrngen können; 

}, es muß ausreichend fest sein, um einen 
wirksamen Schurz des Fleisches zu gewihr. 
lebten. 

(3) Das Verpackungsmaterial darf wrn Verpak• 
ken von Flei;ch nichl wiederverwendet werden; es 
sei denn, die Verpackung besteht aus korrosions­
festem, leicht zu reinigendem M:1teria! und ist vor 
de-r Wiederverwe-ndung gereinigt und desmfizie-n 
worden. 

( 4) Wenn frisches, zerlegtes Fleisch oder 
.I\Jebenprodukte der ~chlachrnng umhU!lt werden, 
so muß dies sogleich nach dem Zerlegen und 1r 
hygienisch einw:mdfreier Art und Weise erfolgen 
Mit Ausnahme von Specksti.lcken und Bauchstük­
k.,.n m1hrnn 2""rl,;.,3t""s Fl,;.,i~ch 11nd Neb,;.,nprodukte 
der Schlachtung in allen Fällen von einer Schurz­
htille umgeben sein, ~ofern diese Waren nicht 
hängend befördert werden. Derartige Schutzhüllen 
mü5sen durchsichtig und farblos sein sowie den 
J1ed1ngungen gemiih Abs. 2 L I und 2 entsprechen, 
sie dürfen nur einmal für die Umhüllung von 
Fleisch verwendet werden. Tiefgekuhltes Fleisch. 
das in Betrieben, die dem Fleischuntersuchungs-
3""'n2 c1nrnd;-e5tm, tiefg-ekühlt der B•- od;ir 
Verarbeitung unterworfen wird, muß nicht 
umhüllt werden, 

(5) Umhülltes Fkisch m1-1ß verpackt werden. 

(6) Bietet jedoch schon die Umhüllung den von 
der Verpackung geforderten vollen Schutz, so 
braucht sie weder durchsichtig noch farblos zu 
$ein; wenn die somtigen Beding1mgen gemiiß 
Ab,. 2 erfüllt amd, m iat -..inc iowci,c Unuchlic· 
ßung C,l erpackung) nicht erforderlich und die 
Vmhullung gilt als Verpackung. 

(7) Das Zerlegen, Entbeinen, Umhüllen und 
Vct).>a<.-h,;11 .J,1if uusn Eiulmllullt; ,J,:1 u;1d1~(dira­

den Bedingungen m ein und demselben Raum 
erfolgen· 

L Der Raum muß ausreichend groß und so 
eingerichtet sein, daß diese Arbeitsgange den 
hygienischen Anforderungen gerecht werden 
können. 



2. Das Verpack,mgs- ,tnd UmhUllungsmatcrial 
ist unverzüglich nach der Herstellung mit 
einer dichten Schutzhulle ;.:u umgeben, die 
während des T r;;.nsporrs zum Betrieb vor 
Bes..:hldigung geschützt i:,r, Tm Betrieb 1st 
rl,,..,,,., l..hv,~,•,I lrnr"~ hye,,,niorh ,,;,n,,~.,,H,•,,;_ 

en Bedingungen m einem getrennten Raum 
,_u lagern. 

3 Die L:i.genfomt fur das Verpackungs- und 
Umhullungsmatcrial müasen wirksam gegen 
::>taub und Ungeziefer geschützt sem. Lwi­
schen diesen und den Räumen, die 5Lb-, 
stanzen enthalten, die das fnsche Fleisch 
verunreinigen könnten, darf keine direkte 
T ,,ft.,,,,rbmd"nB h,,._,,,\,,,,.,., n~, V'"'l'"'''k,,n3<­

und UmhUUungsmaten:il darf nicht auf dem 
Fui\boden abgelegt werden. 

4-. Das Verpackungs- und Umhlillungsmatenal 
ist unter hygienisch einwandfreien Bedingun­
gen lür d1e Verwendung vorzubereiten, bevor 
es in den betreffenden Raum gebracht wird. 

S. Das Verpackungsmaterial ist unter hygienisch 
einwandfreien Bedingungen in den betreffen­
d,m R:,.c,m :,u hemgPn io('J n('Vl;'r'liiglieh "' 
verwenden. Mit dem Verpackung,matenal 
darf nur JJ,:rsonal arbeicen, da, mit frischem 
Fleisch mcht in Berührung kommt. 

6 Das Fleisch muß unmittelbar nach dem 
\r erpacken in die dafür vorgesehenen Lager­
räume gebracht w,:rden. 

4, Abschnitt 

Lagern 

§ ll, (L) Frische,; Fleisch ist nach der Fleisch­
umersuchung unverzuglich zu kühlen. Die Innen­
tcn,p<.:ratur de,- Ticrkl:l,-p.:t ut1d der Te\Ltucl~(; i:Jt 

konstant auf höchstens + 7 ·c und jene Cer 
Nebenprodukte der Schl:id1tung konstant :iuf 
höchstens + 3 ·c zu halten. 

\2) Der lamJe~h~up,maHJJ kauu t"lULelueu 
Betrieben für Fleisch zur Erzeugung von be$timrn­
ten Prndukten auf :\ntrag Ausnahmen von den 
Be~timmungcn de., Abs. l gewähren, wenn dies aus 
f!tischrechno!ogischeo Gründen notwendt? i~t und 
sofern ein erforderlicher Tr:insport des Fleisches 
unmittelbar nach Ab;chluß der Schlachnier-- und 
Fleischuntersuchung durchgeführt wird und niLht 
Linger als eine Stunde dauere Gegen einen 
deran:igen Be~cheid i,t eine Berufung nkht 
zuhssig. 

§ 12. (1) Frische> Fleisch, d:is uefgekuhlt werden 
soll, muß unmittelbar aus einem Schlachtbetrieb 
oder einem Zerkgungsbeuieb stammen. 

(2) Frisches Fleisch dnf nur m Räumen des 
Betriebs. in dem e> erschhchtet oder zerlegt 
worden ist, oder in Kühlhäusern (emsch.ließlid1 
Tiefkühlhttuser) mit Hilfe gerignetcr Anl~gen 
tiefgekühlt v. rrden. 

(3) Tierkörper, Tierkbrpeneile, zetlegt<:S FlciM:h 
und die Nebenprodukte der SchlJ.chtung, dw 
tiefgekühlt werden sollen, mü,sen unter Vermr.i• 
dung von ungerechtfenigten Verzögerungen lm 

Anschluß an die Abkühl\mg auf + 7 "C oder - bei 
?Po·l,>g:r,,,n F1,,;,,.f1 - 1m Am,•hlu/i ~n rlil" 7,,,,ll"g11,.,[; 

tiefgekühlt werden. Dtcs gilt mc.ht, wenn eine 
Reifung aus fleischtechnologischen Gründen erfor• 
dedicll ist; in diesen Fallen muß das Tiefkühlen 
unmiurlbar n;;.ch der Reifung erfolgen. 

(4) Bei nefgekühltem Fleisch muß eme Innen­
temperatur \'On nicht w:urner J.ls -12 "C rneicht 
werden. D.n tiefgekühlte Flrnch muß amchließend 
be1 mindestens dieser Temperatur gelagert. werden. 
:\ut dem Metsch oder auf der Verpackung muJ; 
Monat und Jahr, in denen e~ tiefgekt.ihlt wurde, 
a.ngegeben sein. 

(5) Aufgetautes tie-fgekühltes Fleisch darf nicht 
wil•der uefgekühlt werden, U1es gilt nicht für d:u 
kurzfristige Auftauen im Zuge der Herstellung von 
Flei~cl1crzeugnissen und Fleisch--Fertiggeric:htm 
Aufgetautes tiefgekühltes Fleisch ist als solches zu 
kenn:<(m:hn<'.!n. 

§ IJ. (1) In den Räumen gemäß § 6 dlirfen 
keine :indereo ErZeugnisse gelagert werden, die 
eine Gefahr fur die einwandfreie Bcschaffenhei: 
d,.~ Flei~"h"~ darn„fl„n; ,.~ '"'' di:-nn, d:i, Flei.ch it: 
vell'ackt und getrennt von diesen Erzeugnissen 
gehgerr, 

(2) Die Lagenempcra.mr muß gemäß § 6 
re5iHriert werden. 

5, Abschnitt 

Transponii:ren 

§ 14. (1) Fri5ches Heisch mull m dicht 
veochließbaren Transportmiue!n befördert wer­
den, in denen das Fleisch vor Slaub und ln~ekten 
geschlitzt 1st; die Transponmittel müssen ,o 
abg,;,dichtet iein, J.,.Jl Fh1uigk,;,,~ :11.1~ ihriun ni.:;hi 
ablaufen kann. Frnches Fleisch, das gemäß de 
Fleischimportverordnung, BGBI. Nr. 402/1994, in 
der jeweils geltenden Fassung eingeführt oder d~> 
durch das Hoheitsgebiet eines anderen StaJ.te\ 
geführt wird, muH bis zur Freigabe zum Verkehr in 
Österreich in \·erplombtcn T ransponmitteln befo1 -
den werden. Die Transportmittel mussen so gebau: 
und rrnsgestattet sem, daß die in §§ 11 und 12 
voq:;eschn,,.benen J„mparatur,m wiihrend der 
Beforderung mcht überschritten werden. 

(2) Die zur Fleischbeförderung bestimmten 
T ransponmittel müssen folgenden Anforderungen 
f'nVipre„hen, 

J Ihre fnnenwande und :l.nderen Tetle, die mir 
dem Fleisch in Berührung kommen können, 
mtlssen aus korrosionsfes1em Material 
bestehen \llld dürfen weder die organolcpn, 
1chen Eigeno.;.haften des Fleisches bt'eintrtich• 
tigen noch gesundheitsschädliche Sroffe lf. 



das Fleisch abgeben. Die Innenwände müssen 
gbn ~nwif' J,.;,+,t :ru r"'"'ff"" und 711 
desinfizieren sein. 

2, Beim Transport von Tierkörpern, Tierkörper­
halften, in höch5tens drei Teile zeneilten 
Tierkörperhälften oder Tierkörperv1emln 
sowie von nicht ~-erpacktem, zerlegtem 
Fleisch mit Ausnahmr von tiefgtkühltem 
Fleisch in hygieni$\:h einwandfreier Verpak­
kung - ist im Tran~ponmtttel eine AufhJ.n• 
i3t>t"r,ee,',-htung <111s !uwrr.sitw,st,-..,,-.ni MM,-.ri~l 

so anz\lbnngen, daß das Fleisch den Boden 
nicht bertlhren kann, Bei Beförderung auf 
dem luft,veg ist eine Authängevornchtung 
aus korrosionsfesrem Material jedo,:h nicht 
erforderlich, wenn geeignete, korros1onsfeste 
F.inrichwngen für das Verladen, Verstauen 
und Entladen vorhanden sind. 

(3) Die zur Fleisrhbeforderung bestimmten 
l r~n~ponm1ttel dürfen für folgende Heförderun• 

gen nicht benuL?.t werden: 
L wr Beförderung von lebenden Tieren und 
2. nach Maßgabe des Abs. 4 grunds:itzlich auch 

,,,,r A„f,;;nl„r11og von Fr-:,,:,,1gn1na:-n, dia:- ,J~~ 

Flei~ch beeinträchtigen oder verunrem1gen 
können. 

(4) Fleisch darf in demselben Transportmittel mit 
r1.nd<!:r:<1n Erz<11•gnisrnn, di;; ;;!,w G;;hhr für min;; 

einwandfreie Beschaffenheit darstellen, nicht beför­
dert werden; es se( denn, d:1/\ wirksame Schu:z. 
vorkehrungen getroffen werden. Verpack;e3 
Fleisch darf nicht gemeinsam mit unverpackrem 
Fletsch in cm und demselben · 1 ·ransportm1ttel 
befördert werden; es sei denn, daß in den 
Transportmitteln fur eine entsprechende Trennung 
gesorgt wird, sodaß eine hygienische Beeinträchi­
gung von unverp::tckt,:m Fleifch durch Vi,rpo.k­

kungen nicht erfolgen kann. Mägen dürfen nur 
dann transportiert werden, wrnn sie gebrüht oder 
gereinigt sind. Köpfe und Gliedmaßenenden dürfen 
nur dann transportiert werden, wenn sie enthiutet 
oder gebrüht und enthaart sind. 

(5) frisches Fleisch darf nur in gereinigten 1rnd 
desinfizienen Laderäumen von Transportmitteln 
befördert werden. 

(6) Tierkörper, Tierkörperhälften, in höchstens 
drei Teile zerteilte Tierkörperh:ilften oder Tier• 
körperviertel sind - mit Ausnahme von tief­
gekühltem Fleisch in hygienisch einwandfre.cr 
Verpackung -·-· stets hängend zu befördern; eine 
Ausnahme hieven ist die Beförderung auf dem 
Luftweg gemäß Abs. 2 Z 2. 

(7) Beim Transport zu Betrieben, die dem 
Fleischunter~uchungsgesetz unterliegen, ]$t rm 
Dokument (zum Beispiel Lieferschein) mitzufüh­
ren, das einen Sichtvermerk des Fleischunterm­
chungsorganes mit folgenden Angaben emhii.lt: 

1 Licfo,-bctricb, Empfiin;,:;r, A.rt und M,:;ni;,; d,;r 
Ware, Datum des Trampones, 

2. einen Abdruck des Tauglichkeimtempels und 
1 h„i nrfe;,-kiihl,,.m Pl,.,.ch ~uch d~, M.--,n~, nnd 

d:i.s Jahr, in denen es tiefgekühlt wurde. 
Dieses Dokument ist vom Empfänger mindestens 
bis zum Ablauf des folgenden Kalenderjahres 
aufzubewahren und der Behörde auf Verlange:1 
zur l".tnsJCht vorzulegen. 

8. HAUPTSTUCK 

Sonderbesti11111rnn1ten für Betriebe mit i::eriniter 
Produktion 

L Abschnitt 

§ 15, (1) Srhlachtbmiebe, die weniger als 1000 
Großvieheinheiten (GVE) jährlich erschlachten und 
Zerlegungsbetriebe, die weniger als 250 t Fle1sci1 
jährlich zcrkgcn, und die da, Fkiid, ... u1,chlicß!ich 
im Inland in Verkehr bringen, mussen umer de11 
Vorau;setzungr.n der Ab~ 2 bis 6 den :\nforde• 
nrngen der §§ 3 bis 6 nicht entsprechen, wenn sie 
die Bedingungen des § 16 erfüllen. 

(1) Betriebe, die Erleichterungen gemäß Abs. 1 
in Anspruch nehmen, dürfen das Fleisch nur 

1. unmittelbar an Letztverbraucher (Koml1men­
u·nl oder 

2. an Betriebe, die selbst unter Abs. 1 fallen, 
oder 

3. zum Direktverkauf .1n gewerbliche Lettt­
verkäufer oder 

4. d!l Ei11riLluuugeu Jer Gemeim1.haft~venur· 
gung oder an Gastgewerbebetriebe 

abgeben. 

(3) Fleisch, das m Betrieben gewonnen wurde, 
die Erleichterungen gemaß Abs. 1 in Anspruch 
nehmen, darf nur ohne eine gemäß den Iebens• 
mittelrechtlichen Vorschriften zu kennzeichnende 
Verpackung feilgehalten werden. 

(4) Ll1e einzelnen liere sind Je Tierart m GVE 
gemäß Abs. 1 wie folgt zu bewerten: 

Rinder und Einhufer: 1,00 GVE; 
Kälber und Fohlen: 0,60 GVE; 
S.:hweine, 

Sch:i.fe und Ziegen: 
0,33 GVE; 
0,15 GVF.. 

(5) Als „Kälber'" oder „Fohlen~ im Sinne de, 
Abs. 4 gelten jene Tiere, die nicht älter als sechs 
Moninc ~ind. 

(6) Bt'triebe, die Erleichrerungen gt'maß Abs ! 
in Anspruch nehmen, haben dies dem lande~­
hauptmann unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

2. Abschnitt 

Hygienebestimmungert 

§ 1(,. (IJ Fi.ir B,:,n\cbc mit g,:;dni;c,: Prod<.1ktion 
gemäß § 15 Abs. 1 gelten folgende Bedingungen: 



L Für Räume, in denen Fleisch erschlacht.et 
c,dccr bccubccitn (in,bcc,c,ndccrcc ,-c;,-i.:8t) ...-u-d, 
gelten nachstehende Bedingungen. 
a) Die Fußböden mU.ssen aus w:ts>erun­

durchlassigem, leicht 1u reinigendem und 
zu desinfizierendem, nicht verrottbarcm 
,\1ateml besteht"n. Sie rnUssen >o 
beschaffen sein, <lall W am:r lcidr. 
abl.i.ufen kann. Das Wasser muß zu 
:.i.bgedeckten, geruchrncheren Abflüssen 
"Lgcki,n werden. 

b) Die Räume mUssen glatte, fe5te, 
undurchlüss1ge ~'.inde haben, die h1s zu 
einer Höhe von mindestens 2 m - m 
Schlachtr:iumen bis zu einer Höhe von 
mindern:ns 3 m - mit ewem hellen, 
abwaschfesvm Belag oder Anmich ver• 
>ehen smd. 

c) Die TUren haben ~us leicht zu reinigen 
dc1-.-1, nldit ~~nQnb,1.rc1-.-1 und g.;,1uch,lo· 

sem Material zu bestehen. 
d) Wird d:u Fleisch im Betrieb gelagert, so 

muß dieser über cmcn Lageruum 
verfugen, der den AnforderunKen 
gemaß lic a, b und c entspricht. 

e) Oberflächen von Isolierungen müssen 
versehleißfest sein, die Isolierungen 
durfen keine Gerüche abgeben, · 

f::) Die Räume münl'.ll .,.u,n:ldi,;_nd<e Yot· 
richrungen zur Be- und Entlüftung und 
bei Bedarf zur gründlichen Entnebdung 
haben. 

g) Es muß eine ausreichende Beleuchtun,; 
vorhanden sein, durch welche die Farben 
nicht veündert werden 

2. In gr0ßtmög!icher Nahe der Arbeitsplätze 
müssen in ausreichender Anzahl Einrichtun­
gen zur Remigung und Desinfektion der 
Hände und zur Reinigung der Arbei~ger.ite 
mit heißem Wasser zur Verfügung stehen 
Die Eimichmngen zum Waschen der Hände 
mii~sf'n flirHF.nclf'\ warmrs 11nrl bltM <1clr-r 
auf eine angemessene Temperatur vorge­
mischtes Wasser haben und mit Reinigungs­
und Desinfektionsmitteln ~owie hygienisd. 
einwandfreien Mitteln ;:um Händetrockner. 
.1Usgestattet sein. Die Hahrte durfen nicht 
von Hmd aus zu betätigen sein. 

3. Es muß eme Emrlchtung zur De~infektlon 
der Arbeiugeräte: an On lind Stelle oder 111 
,,;nam :.ngran,.,and,in Raum v,::whnndan ~-.,,in, 

Die Wassen:emperatur hiefür muß mmde­
nerts 82 'C betragen. 

4. Es mlissen geeignete Vorrichtungen zum 
S,:hutz f~ev,en Ungeziefer (Insekten, Nap;(:­
oere und dergleichen) vorhanden sein. 

5. Die Einnchtungsgegenstände und Arbeits· 
geräte (wie Schneidetische, Tische mn 
auswechselbaren Schneideunterlagen. 
Behaltnisse, Transpon:bander und Sagen] 
müssen aus korrosionsfe.>tt:m, dit Qualität 

des Flersches nicht beeinträchtigendem und 
\.;u;;ht ,;;u .cln;5cndc;m und ru dcJinf1z.1v 
rendem M.uerial bestehen. Die Verv„endung 
von Holz iu unzulässig. 

6, Es müssen den hygienischen Erfordermssen 
entsprechende, korro~ionsfew: Arbeits.e:eriue 
und Vornchningcn for 
a) die weitere Behandlung des Fleisches 

""d 
b) das Abstellen der für da~ Fleisch 

ve1 weuUeleu Ddi:tluü~~e 
vorh:mdtn sein, die verhindern, daß das 
Fleisch oder die Behältms.:,e unmittelbar mit 

dem Fußboden oder den Wänden m 
Berührun~ kommen. 

7 Es müssen filr dit' :\ufn~hme des mcht zum 
menschlichen Genuß bestimmten Fleisches 
besonders gekennzeichnete, wasserdichte 
und korro5ion,feste Behältni5;;e v(,rhanden 
sein. Derartiges Fleisch ist ehestmöglich, 
sp.i.testens aber am Ende jedes Arbeitstages, 
aus den ArbeitsrJumen zu entfernen und bi, 
zur Abholung ge$0ndert unter Venchluß w 
lagern. 

8. Es mtissen Kühlanlagen vorhartden sein, 
durch die gewährleistet ist, da.ß die vorge­
schriebene Temperatur des Fleische, einge­
halten wird. Diese Kühlanlagen müssen mit 
emem Jedt' Verunreinigung des fleisches 
ausschließenden Abflußsystem ausgestattet 
sein, das mit der Abwasserleitung verbun­
den 1st. 

9. E~ m\.lH @il"I@ Anbg@ ,wr W';,,ssuvo:,r~org1-,n13 
vorhanden sein, die ausschließlich Trin;.;­
wasser in ausreichender Menge und unter 
Druck liefere Der Nachweis der Trin.-t­
wassereigenschaft 1st wenigstens einrrutl 
jährlich zu erbringen. Zur Erzeugung von 
Dampf. zur Brandbekarnpfung und zur 
Kühlung der Kühhmm:hinen isL jedoch 
ausn:1hmsweise :1uch Wasser zulässig, das 
kein Tnnkwnt$ar ict, wenl"I di„ d;;fur 
gelegten Leiwngen eine anderweitige Ver­
wertdung des Wassrrs nicht zulassen und 
eine Verunreinigung des frischen Fleisches 
au5geschlo)Sen isL Die Leitungen fur 
Wa~ser, da~ kein Trinkwasser ist, mUssen 
sich von den Trinkwasserleitungen deutlich 
umerscheiden. 

10. fü mu/\ eine 1\nlage vorhanden sein, die 1n 
au,ucio;;hcndcr t.-icngc hclßo Tnnkw-.. ncr 

liefert. 
11 Es muH eine Anlage zur hygienisch unbe, 

denk.liehen Ableitung von Abwasser vorhan· 
den sein. 

12. E.1 müssen mindestens eine Waschgelegen­
heit und eine Todetteanlage mit Wasser­
spülung vorhanden sein. Darüber hinaus­
gehende Arbei temehmerschu tzvorschriften 
bleiben unberuhrt. Die Toilelteanlagen 
dürfen keinen d1rekten Zugang zu Jrn 



Arbeirsraumen haben. Die Waschgelegenheit 
,m,H fli<e!t-,w:le'1 =\'.lrmn „n,.l k~h,:-~ ~,d1cr :wf 
eme angemessene Temperatur vorgem1schtes 
Was$er haben und mit hygieni~ch einw:md­
freien Mitteln zur Reinigung und Desinfek­
tion der Hfode sowie mit hygienisch 
e1r1war1dtre1en .\11tteln zum Hir1detrocknen 
:rnsgestattet sein. Die Waschgc!egenhrn muG 
sich in der Nähe der T0i!etteanlagen 
befinden. Die Hahne dürfen nicht v0n 
Hil.nd a.u• ,n, bet:icigen ,ein. 

(2) S,;:hlachtbetriel,e mit geringe1 Produktio11 
müssen zusitzlich zu den Bedingungen gemlß 
Abs, l folgenden Anforderungen ent:,prechen 

l. Es müssen "-Usre,ch,,.nd ,;roß,,. Srnllun,;en ftr 
Tiere, die uber N:u:ht im Schb.rhtberrieb 
verbleiben, vorhanden sem. 

2 E„ müssen ein ausreichend großer Schlach'.• 
raum sowie - umer Berücksichtigung der 
bei der Schlachtul\g durchzuführenden 
Arbeitsgfoge - entsprec,hende Räumlich­
keiten für die Durchfohning der diesbezüg­
!khen Arbeiten zur Verfügung stehen, sodaß 
ein hn;ier1i1ch einwnndfreie~ Ablnuf d~r 
Schlad11ung sichergestellt i~t. 

3. Es müssen entsprechend getrennte Abteilun­
gen mnerhalb des Schlachtraumes für die 
Betäubung und die Entbh,tung der Tiere 
vorhanden sein. 

4. Im Schlachtraum müssen abwaschfeste 
Wände bis zu einer Höhe von mindester.s 
3 m oder bis zur Decke >'Orhanden sein. 
Bmm Sehlnchtcn ~ind die Ri:iume nu~r..-1 
dwnd zu entnebeln. 

5. Es müssen geeignete Aufiiängevomditungen 
vorhanden sein, die es ermöglichen, sämt­
liche Arbeitsgänge nach dem Betäuben 
5oweit wie möglich am hängenden Tier 
auszuführen. Schweine dürfen auch im 
Liegen entblutet werden. Auf keinen Fall 
darf der Tierkörper während dieser A.rbeits­
ßllrtge de,\ Fußboden berühren. 

6. Es muß ein Kühlr:rnm vorhanden sein, der 
gemessen an Umfang, Art der Schlachrnr­
gtn und der weiteren Ver\Vendung de$ 
Fleisches au.>rcichend groß isL 

7. Im $chlachuaum durfe11 Mägen und Darme 
nicht entleert od('r gereinigt und Häute, 
Hörner, Klauen sowie Schweineborsten 
nicht gelagert werden. 

(L K,um der Duni; mcht täslic,h vom Gdändc 

des Schlachtbeuiebes entfernt werden, so 
muß ein in geeigneter Weise abgetrennter 
Plav: für des,en Lagerung vorhanden sein. 

9. In den Schhcluraum verbrachte Schlachttie• 
re müssen sofort betäubt und geschlachtet 
werden. 

10. Werden kranke oder krankhe1uverdächtige 
Tiere m derartigen Betneben geschlachtet, 
50 5ind die c,fo,dedicl,r:u M„ßu„lu11eu .:.ut 
Vermeidung von Verunremigungen Z'J 

treffen. Die Räume mimen vor erneuter 
B,.,r,m:rnng (•nter b<!'hic<rdllch,.,r A,_,f,·icht 
besonders gereinigt und desinfizit:Tt werden. 

(3) Der Transport des Fle1sche5 vom Betrieb 
:i:um Abnehmer mu!\ unter hygienisch einwandfrei­
en, jc;lichc na.chteili1,c Becinflunlln/!; ti.unchlicßen 
den Bedingungen, in hiefür geeigneten Behalmissen 
erfolgen. 

(4) Der Betriebsinhaber oder ein von diesem 
l1c.,1dlu:i Vcwc,ct li.n ~d11ifdid1e AufLddu1,1ugcu 
über Arten und Mengen der "'~Viireneingänge, 
Warer1,.usgl1\ge, Herkunft der Waren, durchge· 
führte Kontrollen der Waren und deren Ergelmme 
zu fuhren. Diese AufzeichnuNten sind mindeslers 
zwe1 Jahre lang aufz1,1bewahren und der Behörde 
auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen. 

9. HAUPTSTOCK 

Landwirtschaftliche Betriebe 

§ 17. (1) Werden durch l:rndwiruchafrliche 
Bnriebe an einer bemmmten Schlachtst:itte Jiihr­
lidt vuu Ur.u L;.1.11dwincu lJUt:r iu dcr(."'11 AL1fuo1g 
insgesamt weniger als 50 GVE (im Sinne des § 1:0 
Abs. 4 und 5) erschl:ichtet w,d wird dieses Fleisch 

direkt ab Hof an den Letzi:verbraucher 
(Konsume-nt) oder 

2. unter der Deklaration „aus bäuerlicher 
Schlachtung" unter namendiche-r Anführung 
des Produzenten entweder auf Märkten oder 
durch hie-zu befugte Gewerbetreibende direkt 
;iu Ue11 Leutverl>rau1.:her al>gegel>en, 

50 haben die$e Schlachtstätten nur die Bedingun­
gen der Abs 2 bis 6 zu erfüllen. 

(2) Da, Fleisch muß so in Verkehr gebracht 
werdel'l, daß eil'le hygienisch nachteilige J::leein­
flussung hintangehalten wird, insbesondere durcn 
Staub, Schmutz, Geruchsstoffe, Abgase, Witte­
rungsemf!üsse, Licht, Pflanzen und Früchte, 
K r~nk hrig, l1nrl V rFrlr,-hn,',,.rn•gn, '-rhirnmPlpiL 

ze, n1enss:hliche oder tiensche Ausscheidungen, 
Tiere. tiemche Schadlinge, Schädlingsbekämp• 
fungsmiuel, Unkr:rntvenilgungsminel und andere 
Gifte mwie Reinigungs-, Desinfekti,:ms- und 
1-\.nstnchm1ttcl. 

(3) Für die Schlachtung sowie die Bearbeitung 
(einschließlich Zerlegung) des Fleisches mü.mn 
Riiumlichkcitcn zur Verfügung stehen, die auf 
Grund ihrer Ausgestaltung und Einrichtung wäh­
rend dieser Arbeitsgänge den Erfordernissen des 
§ 16 Abs. 1 Z 1, Z 2 erster und zweiter Satz, Z J, 
Z 4, Z 5 erster Satz, Z 6, Z t! erster Satz, Z 9 
e-nter S,n,1 rnv.·ie d"'~ § 16 Ab~. 2 2 2, 2 4, Z 5, 
Z 6, Z 9 und Z 10 entsprechen. 

(4) Die Riumlichkeiten gemäß Abs. 3 sind vom 
Fleischuntersuchungstierarzt im Zuge der Schlacht­
lic,, uud flci~d,u11cc1~ud1u11t, 1m 5iu,,c J,;~ § 17 
des Fle1schuntenuchungsgesetzes zu komrollieren 



(5) Das im Betrieb verwendete Wasser hat den 
bakteriuloaischen AnforderuM;:en an Trinkwa.11er 
zu entsprechen und ist - sofern es nicht aus einer 
offeotlichen Trinkwasservenorgungsanfage vammt 
- nachweislich in Abständen von höchsten~ zwei 
Jahren bakteriologisch untersuchen zu b.s:;en. 

(6) Das Fleisrh darf nur ohne eine gemäß den 
lebensmitte!rechtlichen Vorschriften zu kennzeich• 
nende Verpackung feilgehalten werden. 

10. H.1\UPT5TÜCK 

EigenkontroUe 

§ 18. (1) Der Betriebsinhaber oder ein von 
diesem bestellter Venreter i~t verpfli,'.htet." ,m 
Betrieb regelmaßig Hyg1enekontrollen (insbescin­
dere :tuch durch mikrobiologische Cmenuchun­
gen) durchzuführen oder durc.hfuhren zu b.sser1. 

(2) Die Pflicht zur Eigenkomrollt gtmil1 Ah1. l 
und 3 bis 8 gilt nicht füt Betriebe, die dem 8. oder 
9. H:mpmi.ick unterliegen. In diesen Benfrben 1st 
Jber die Einhalrnng der Bestimmungen dieser 
Verordnung vom Betriebsinhaber oder vvn einem 
vom Bemebsinhaber bestellten Vertreter regel­
mäßig zu überprüfen; Verstoße sind unverzüglich 
abzustellen. 

(3) Die Kontrollen nach Abs. 1 sind gemaß den 
jeweiligen berriebl!chen Gegebenheiten nach Ast 
und Umfang so zu gestalten, daß die Einhalwng 
der Bestimmungen dieser Verordnung gcwä~r­
leistet ist. Die Kontrollen ge11üß Ab~. 1 müssen 
sich auf die bemehliche11 Raumlirhkeiren, F.inr·lch­
tung~gegenstande, Arbe1tSgedte und Transponmit­
tel sowie erforderlichenfalls auch :tuf die Erzeug• 
nisse er>trecken. 

(4) Der Rerri<'hsinh:ihf"r odi'r 11'i11 Venrerer h.,r 
uber Datum, An und Umfang der Koncrollen 
gem.il\ Abs. 1 schriftliche Aufzeichnungtn ;;u 

fuhren. Diest sind mmdestem bis zum Ablauf des 
folgenden Kalender1.1.hres aufz.1;1bewahrcn 

(5) Der Betriebsinhaber oder 5em Vertreter hat 
auf Befragen durch die Behörde An, H:iufigkdt 
und Ergebniase der gemäß Abs. 1 durchgeführten 
Kontrollen sowie gegebencnfo,lb Name und 
Anschrift des mit lmter$uchungen beauftragten 
Laborntonums bekanmzugeben. Hicbe1 ;ind auf 
Verlangen der Behörde auch die Aufzeichnungen 
gernäß Abs. 4 zur Einsiehe vorzulegen. 

(bJ Der lktnebsmhaber oder sem Vertreter h:i.t 
für das Betriebsptrsom,l ein Schulungsprogrnm'.Tl 
durch:rnführen, wodurch dieses bcfihigt wird, den 
Btdingungen für eine hygienisch einwandfreie 
Pr,,clulnic,n n-n J"''"'t:iligo:n B,;otn,;ob ::,u ,;om,pr,;ochen 

(7) Wenn die Eigenkontrollen oder Schulungen 
zur Gewährleistung einer hygienisch emwandfrcien 
Produktion nicht rnsreichend durchgefuhrt wcr­
cl<:'n, >O knnn de~ L:,,nde~h;iupw,;,,nn d,,m Betriebs­
mhaber veterinär- oder santtätspolizeilich notwen· 

dige Auflagen für dcr,:n Gestaltung und Durch­
führune vorschreiben. Ceg-,•n dnartier, Vnr,rhr„I. 
bungen ist eine Berufung nicht zul:irng. 

(S) Für jenes Personal, dH bereits iiber 
emsprechende Kenntnisse und F;ih1gkeiwn ver• 
fU5t, .at die Du1chfu!uung <.irn:.~ Sdiulungspw­
grammes nicht erforderlich, sofan die betreffenden 
Qualifikationen durch ein Zeugnis nachgewiesen 
werden können. 

11 HAUPTSTOCK 

Scblußbestimmungrn 

§ 19. Diese Verordnung tritt mir. 1 Juli 1994 m 
Kr:ift. . 

§ 20. (1) Der Landeshauptmlnn kann Jenen 
Re,rl„h,.,n, rite nicht dem S. ,;,der 9. H;ivptstück 
unterliegen und die Fl<'isch ausschließl1ch in'l lnLrnd 
10 Verkehr bringen, auf deren Amrng befristet bi, 
sp!ttestens 31. Otzember 1995 Ausnahmen von der\ 
Bestin'lmungen der §§ 3 bis 6 die$er Verordnung 
gewfären, soweit dagtgen keme veterinär~ oder 
sanitätspolizeilichen Bedenken bestehen_ Derr. 
Amug ist eine Zusammenstdlung der noch zi.. 
trdfenden baulichen Maßn:thmen sowie der nod: 
~n,.,.~ch~ffonden Anhgen und Einrichtuns~segen 
stände anzuschließen. Wahrend dieser Übergangs­
frm n'!Uß der ht'treffende Betrieb jedoch zumindest 
den Be>timrnungen der Fleischhygienevcrordnung, 
BGBL Nr. 280/1983, in der F:mung der Verord­
nungen ilGlil. Nr. 7C5/1988 und 185/1992, 
entsprechen. 

(2) Gegen einen Be~cheid gemäß Abs. 1 ist eine 
Bt'rufuna nicht zulassie. 

(3) Betnebe, die dem 8 oder 9 Hauptstück 
unterliegen, mimen den Bestimmungen dieser 
Verordnung erst ab 1. Jänner 1996 entsprechen. 
~'iiln,;nd dioc, t)l,ug,,rng~fri,l muß Je, Ue::tu;:f• 
fende Betrieb Jedoch zummdest den diesbezüg­
licht11 Bestimmungen der Fleischhygiencverord­
nung, BGB!. Nr. 280/1983, in der F;i.ssung der 
Verordnunr;tn BGBL Nr, 705/1988 1md 18)/\992, 
entsprechen. 

(4) Der Landeohauptmann hat dem Bundes­
minister für Gesundheit, Sport und Komumenten­
•·c:hu~i folg,rnd,; Ang~be" minde~ICM c!nm<1.l 
jährlich schriftlirh bekanntzugeben: 

1. Name, Afüchrift und Veterinarkontrollnum­
mer der Betrithe, 

2. :--r.1me \Jod Anschrift der Ber.riebc, die 
Erleidnerungen gemäß § 15 Abs. l m 
Anspruch nehmen, 

3. Name und Anschrift der ßttnebe, for die 
Ausnahmen gemäß § 20 Abs. 1 benehen; 

4. Art d.,,. Jewe.-lhgcn Be.-~nebe g;emii.ß 2 l bi, J 
hinsichtlich § 1 Abs. 1; 



5. Tierarten, deren Fleisch im jeweiligen Betrieb 
gemaß Z I bis 4 gewonnen, bearbeitet oder 
gdat;t:::n w11U. 

Knnuner 


